
503 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 04 26 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Agrarverfahrensgesetz 1950 ge­
ändert wird (Agrarverfahrensgesetz-Novelle 

1977) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Agrarverfahrensgesetz 1950, BGBl. 
Nr. 173, in der Fassung des Bunidesig,esetz'es BGBL 
Nr. 77/1967, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 5 hat zu lauten: 

"Ve r t r e t e r 

§ 5. (1) Die Bestimmungen der Verwaltungs· 
vorschriften über die Vertretung und Bevoll­
mächtigung bleiben unberührt. 

(2) Den Miteigentümern eines dem Agrarver·­
fahren unterworfenen Grundstückes kann von 
der Behörde aufgetragen werden, innerhalb einer 
gleichzeitig zu bestimmenden Frist einen gemein­
samen Vertreter für die Dauer des Agrarver­
fahrens zu bestellen. 

(3) Einer Partei, die außerhalb der Gemeinden 
wohnt, in denen dem Agrarverfahren unter­
worfene Grundstücke liegen, kann von der Be­
hörde aufgetragen werden, innerhalb einer gleich­
zeitig zu bestimmenden Frist einen im Gebiet 
dieser Gemeinden wohnhaften Zustellungsbevoll­
mächtigten namhaft zu machen. 

(4) Kommen die in den Abs. 2 und 3 ge­
nannten Personen diesem Auftrag nicht nach, so 
hat die Behörde von Amts wegen den gemein­
samen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtig­
ten zu bestellen. 

(5) Die gegen Bescheide nach den Abs. 2 bis 4 
eingebrachten Berufungen haben keine aufschie­
bende Wirkung." 

2. Die Abs. 2 und 3 des § 7 haben zu lauten: 

,,(2) Im Agrarverfahren können Bescheide auch 
durch Auflage zur allgemeinen Einsicht während 
einer bestimmten Dauer erlassen werden. Die 
Dauer und der Ort der Auflage sind so zu be-

stimmen, daß jede Partei innerhalb einer Frist 
von mindestens zwei Wochen Einsicht nehmen 
kann. Die Dauer und d.er Ort der Auflage sind 
den Parteien schriftlich bekanntzugeben und an 
der Amtstafel der Behörde sowie an den Amts­
tafeln der Gemeinden, in denen dem Agrarver­
f,ahr,en un1lerwo;rfene Grund~tücke l~egen, kund­
Zumachen. Die Verständigung der Parteien und 
die Kundmachung an den Amtstafeln haben 
eine Rechtsmittelbelehrung im Sinne des Abs. 3 
zu enthalten. 

(3) Berufungen sind binnen zwei Wochen 
sdlriftlich in zweifacher Ausfertigung bei der Be­
hörde einzubringen, die den Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem 
auf den Ablauf der Dauer der Auflage folgenden 
Tag, im Falle späterer Zustellung der Verständi­
gung mit dem Zustellungstag." 

3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

"Z usa m m e nie gun g 

§ 7 a. (1) Die Behörde hat vor der Erlassung 
des Besitzstandsausweises, des Bewertungsplanes 
und, sofern keine vorläufige übernahme der 
Grundabfindung stattgefunden hat, des Zusam­
menlegungsplanes den Parteien das Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu bringen, auf Verlangen zu erläutern 
und den Parteien Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. . 

(2) Die 'Behöl'dehat einer P,al1tei auf Verlangen 
einen Auszug aus dem Besitzstandsausweis oder 
Bewer'tun@~plan, au:sg'enommen dre kartogr,a,phi­
schen Darstellungen, auszufolgen, der die in das 
Verfahren einbezogenen Grundstücke der Partei 
umfaßt. Ebenso hat die Behörde einer Partei auf 
Verlangen einen Auszug aus dem Zusammen­
legungsplan, ausgenommen die kartographischen 
Darstellungen, auszufolgen, der den Abfindungs­
anspruch und die Grundabfindungen der Partei 
sowie allfällige, di,e Partei betreffende Gegenlei­
stungen ausweist. 

(3) Jeder Partei steht das Berufungsrecht gegen 
den Bewertungsplan sowohl hinsichtlich ihrer 
eigenen als auch hinsidltlich fremder Grund-
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2 503 der Beilagen 

stücke zu. Nach Eintritt der Rechtskraft des Be­
wertungsplanes kann die Bewertung der Grund­
stücke, unbeschadet der in den Verwaltungsvor­
schriften vorgesehenen Fälle der N achbewer­
tung, nicht mehr angefochten werden. 

(4) Im Falle einer vorläufigen übernahme der 
Grundabfindungen ist der Zusammenlegungsplan 
spätestens drei Jahre nach Eintritt der Rechts­
kraft des Bescheides, mit dem die vorläufige 
übernahme angeordnet wurde, zu erlassen." 

Artikel 11 

Di.e mit diesem Bundesgcsetz verfügten Ande­
rungen sind auch auf Verfahren, die im Zeit~ 
punkt des Inkrafttretens dieses Bun~esgesetzes 
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen smd, anzu­
wenden. 

Artikel III 

.(1) Dieslcs Bunde~gesetz tritt miot 1. Septem­
ber 1977 in Kraft. 

4. Der § 10 a und seine überschrift werden (2) Mit de~ Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
aufgehoben. ist die Bundesregierung betraut. 
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'Erläuterungen 

A. Allgemein~r Teil 
Über Auftrag des Bundesministers für Land­

und Forstwirtschaft .wurde im Jahre 1976 eine 
;Enquete durchgeführt, die sich mit Problemen 
,der Grundstückszusammenlegung befaßte. Auf 
Grund der Ergebnisse dieser Enquete soll' das 
Flurverf,ass,ungs-Grunds'atZ<ges:etz' 1951 in jlenen 
Bestlimm:ungen geändert werlden, die Gru11idsätze 
für die Grurids.tück'szusammenLegung atUfstJellten. 
Hand in Hand damit erweist es sich als notwen­
dig, auch im Agrarverfahrensgesetz 1950 enthal­
teneverfahrensrechtliche Vorschriften zu ändern. 
,Diese1\nderungen' verfolgen vor allem den 
Zw~ck, die Rechtssteilung der Parteien im ZU" 
,:sammenlegungsverfahren zu' verbessern,indem 
ihnen die' 'Möglichkeit einer besseren Informie­
'rung und einer besseren Wahrnehmung ihrer 
rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen ge­
boten werden soll. 

Die Kompetenz des Bundes 'zur Erlassting eines 
Gesetzes in der Fassung des Entwurfes ergibt sich 
'aus Art. 11 Abs. 2B~VG. ' 

Die im vorli~g~ndenEntw~rf' vorgesehener! 
1\nderungen haben für den' B.und, weder einen 
zusätf:I1chen, - Verwaltungsaufwand, noch zusätz­
lichen Personalbedarf zur Folge. 

, , 

'B. Zu den einzelnen Bestiniinungen' 

Zu Z.1:" 

, Die ';orgeschlagene Ne~fasstingdes § 5 ~eläßt 
den Abs. 1 unverändert.' ' -

In Abs. 2 wurde in Erweiteru~g der bisherigen 
Regelung die Be~t~llung eines gemeins'amen Ver~ 
treters für, Miteigentümer eines dem; Agrarver­

,fahren unterworfenen' Grundstückes eingeführt. 
Diese Regelung dient' der Verfahrensvereinfac 

chuhg und ist durch die im wesentlichen gleiche 
Interessenslage illler Miteigentümer gerechtfertigt. 

Der Abs. 3 eritJspnicht 'dem biiSherißCln Albs. 2. 
Die' Abs. '4 und 5 entsprechen im 'wesentlichen 
d'en bisherigen Abs. '3 und 4; sie wurden ledig­
lich durch die·Bezugnahme auf den gemeirisamen 
Miteigentümervertreter ergänzt. 

'Zu Z.,2: 

'Nach dem bishergelt~nderi Abs. 2 des § 7 
fällt die für die Bescheiderlassung durch Auflage 

zur allge~einen Einsicht erforderliche Auflage­
frist regelmäßig mit der für die Einbringung einer 
Berufung vorgeschriebenen zwei wöchigen Rechts­
mittelfrist zusammen, weil gemäß Abs. 3 des § 7 
die Berufungsfrist mit dem Tag der Auflage des 
Bescheides beginnt: Diese Regelung hat sich in der 
Praxis nicht bewährt, weil z.B: Parteien, die zwar 
Von Zeit und Ort der Auflage zeitgereCht ver­
ständigt' wurden, jedoch infolge Krankheit, Ar­
beitsüberlastung, großer Entfernung ihres Be­
triebes vom Ort der BesCheidauflage und der­
gleichen erst gegen Ende der' Auflagefrist den 
Inhalt des Bescheides zur Kenntnis' nehmen 
konlllt'en, ,auchnU'r :mehr 'eine enr.sprechend v,er­
kÜl'zte Überlegungsfrrst und Remtsmittdfrist 
zur:Verfügung hatten. Weiters hat nach der 
geltenden Regelung dIe Kundmachung von Zeit 
und Ort der Bescheidauflage nur an der Amts­
tafel der Behörde zu erfolgen. Diese Behörde ist 
aber 'meist von dem Gebiet, in dem das Agrar­
verfahren 'durchgeführt wird, weit entfernt. 

pie neue Regelung im Abs. 2 und 3 des § 7 
trennt die Frist für die Bescheidauflage von der 
Rechtsmittelfrist. Nunmehr'soll jeder Partei eine 
Frist von mindestens zwei Wochen zur Verfügung 
stehen, in der sie in' den Bescheid und seine meist 
sehr umfangreichen Bestandteile Einsicht nehmen 
und sich mit dem Inhalt des Bescheides vertraut 
machen kann.' Erst mit dem Ablauf der Auf­
lagefrist beginnt nunmehr, d~r Lauf' der Be­
rufungsfrist. Damit ha.t jede ,Pa;rtei die MögLich­
keit, zu eineni ihr genehmen, Zei~punkt, in Ruhe 
und ohne zeitlich~n Druck den Bescheidinhalt 
~ur Kenntnis zu. nehmen und zu prüfen sowie die 
Einbringung eines Rechtsmittels und die hiefür 
sprechen~en Gründe zu überlegen. 

Da 'die gesetzlich vorgesehene Dauer der Auf~ 
lage für die Bescheiderlassung eine ,Mindestfrist 
ist; ist, die Behörde in der Lage, gegebenenfalls 
für die Bescheiderlassung auch' eine längere Auf­
lagefrist festzusetzen', wenn z. B. die Größe des 
vom Agrarverfahren erfaßten Gebietes, die An­
zahl der Parteien, die örtlichen Verhältnisse und 
dergleichen eine solche längere Frist erfordern. 

Schließlich ist vorgesehen, daß, die Kund­
machung von Dauer und Ort der Bescheidauflage 
nicht allein an der Amtstafel der Behörde, son-
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4 503 der Beilagen 

dern auch an den Amtstafeln aller jener Gemein­
den zu erfolgen hat, in denen dem Agrarverfah­
ren unterworfene Grundstücke liegen. 

Zu Z. 3: 

Wie bereits im allgemeinen Teil dieser Er­
läuterungen ausgeführt wird, soll den Parteien 
eines Zusammenlegungsverfahrens die Möglich­
keit einer besseren Informierung und einer besse­
ren Wahrnehmung ihrer rechtlichen und wirt­
schaftlichen Interessen geboten werden. Diesem 
Ziel dienen die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
des neuen § 7 a. Abs. 1 sieht vor, daß die Behör­
de vor der Eriassung des Besitzstandsausweises, 
des BewenlJUngspla11Jes und - f,aUs eine vor­
läufige übernahme der Grundabfindungen nicht 
stattgefunden hat - auch des Zusammenlegungs­
planes das Ergebnis des jeweiligen Ermittlungs­
verfahrens jeder Partei zur Kenntnis zu bringen 
und auf Antrag zu erläutern hat. Auch ist der 
Partei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Diese Bestimmung ist eine das Ermittlungsver­
fahren betreffende Sonderbestimmung zu den 
§§ 37, 39 und 45 Abs. 3 AVG 1950, die w~gen 
der Besonderheiten der Bodenreform erforder­
lich ist. 

. Der Besitzstandsausweis und der Bewertungs­
plan bilden die Grundlagen für die Ermittlung 
einer wertgleichen Abfindung; der Zusammen­
legungsplan legt die dem Gesetz entsprechende 
wertgleiche Abfindung fest. Diese Bescheide sind 
somit für' die Parteien von entscheidender Be­
deutung. Der Abs. '1 des neuen § 7 a gibt nun 
den Parteien die Möglichkeit, noch vor der Er­
rassung dieser Bescheide vom Sachverhalt, der 
ihnen 'zugrunde ,gelegt wel1densoll, Kenntnis 
zu nehmen, über allfällige Unklarheiten aufge­
klärt' zu werden und überhaupt im Interesse der 
Geltendmachung ihrer Rechte und Interessen 
Stellung Zu nehmen. Gleichzeitig hat aber auch 
die Behörde die Möglichkeit, auf berechtigte 
Stellungnahmen und Einwendungen der Parteien 
im zu erlassenden Bescheid entsprechend Bedacht 
zu nehmen. Daldurch könn,en manche 'str,ittigen 
Fragenbel1ein,igt uuld künftige Berufungen ver­
mieden werden, was sich letzten Endes auch auf 
die Dauer des Verfahrens gUnstig auszüwirken 
vermag. 

Hat vor der Erlassung des Ztisammenlegungs­
planes eine vorläufige übernahme der Grundab­
findungen stattgefunden, dann braucht die Be­
stimmung des Abs. 1 mit der dort vorgesehenen 
Ausnahme für den Zusammenlegungsplan nicht 
mehr angew,enldlet 2lU werden, weil die mit 
der Novelle zum Flurverfassungs-Grundsatzge~ 
setz 1951 neu zu schaffenden Grundsätze fUr die 
vorläufige übernahme schon vor der Anordnung 
der vorläufigen übernahme die Wahrung des 
Parteiengehörs verlangen und den Parteien ihren 
Anspruch auf Parteiengehör ausdrücklich bestä-
tigen. 

Abs. 2 sieht vor, daß den Parteien auf deren 
Verlangen bestimmte Auszüge aus dem Besitz­
standsau~w,e~s, dem Bewertung,splan und ,dem 
Zusammenlegungsplan auszufolgen' sind. Diese 
Bestimmung ist eine Sondervorschrift zu § 17 
AVG 1950, die wegen der Besonderheiten der 
Bodenreform erforderlich ist. Diese Auszüge ver­
schaffen der Partei nicht nur eine entsprechende 
Information über die ihren alten Grundbesitz 
oder ihre Abfindung betreffenden Feststellungen 
und Daten, sondern liefern ihr auch die Grund­
lagen für eine notwendige und zweckentspre­
chende Geltehdma(.nung und Verteidigung ihrer 
Rechte und Interessen, zumal ja die erwähnten 
Bescheide der Partei nicht in schriftlicher Aus­
fertigung zugestellt, sondern vielmehr regehnäßig 
durch Auflage zur allgemeinen Einsicht erlassen 
werden. 

Der Abs. 3 behandelt das Berufungsrecht gegen 
den Bewertungsplan und' ist eine Sonderbestim­
munO' über den Umfang dieses Berufungsrechtes. 
Ausg:ngspunkt dieser Bestimmung ist die Erwä'­
gung, daß eine bestimmte Grundfläche im Zusam­
menlegungsgebiet für das gesamte Verfah.ren 
den gleichen Wert haben muß, ohne RückSicht 
darauf, ob ihre Funktion als ein in das Verfahren 
einbezogenes (altes) Grundstück oder als (neue) 
Grundabfindung im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht. Das hat zur Folge, daß jede Partei das 
Recht haben muß, die Bewertung nicht nur ihrer 
eiO'enen, in das Verfahren einbezogenen Grund­
stUcke sondern auch aller fremden. Grundstücke, 
die ja'unter Umständen ihr als Abfindung zu­
geteilt werden könnten, anzufechten .. Die einmal 
rechtskräftig gewordene Bewertung emes. Grund­
stückes - als Grundlage für die FeststeIlung des 
Abfindungsansprumes und die Ermittlung einer 
wertO'leichen Abfindung - muß für das ganze 
weit:re Verfahren - unbeschadet der. in den 
Verwalt4ngsvorschriften ausdrücklich. vorgese­
henen Fälle einer Nachbewertung - gel~en. 

Der Abs. 4 schließlichschreibt eineFrist für die 
Erlassung des Zusammenlegungspl~nes vor, wenn 
ihr eine vorläufige Übernahme der Grundabfin­
dungen ~orhergegangen ~st. Oamit soll gewähr­
leistet werden, daß z~ischeri der vorläufigen 
übernahme der Grundabfindungen, womit ja das 
Eigentum an den Abfindungen unter einer auf­
lösenden Bedingung auf ·.den übernehmer über­
geht und der Erlassung des Zusammenlegungs­
planes, der die Neuordnung des Zusammenle­
gungsgebietes .und damit auch die dem Gesetz 
entsprechenden wertgleichen Abfindungen fest­
legt, kein ungebifhrlich langer ZeitraUm ver" 
streicht. Diese Bestimmung ist eine Abweichung 
von§ 73 Abs. 1 A VG 1950, die nur die Erlas­
sung des Zusammenlegungsplanes durm die erst­
instanzliche Behörde betrifft und die' tief­
greifende, mit einem entsprechenden Zeitaufwand 
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verbundene Umgestaltung eines Zusammenle­
gun~sgebiertes 1n rechtlicher und w,irtschaf:clich­
technischer Hinsicht berücksichtigt. 

Zu Z. 4: 

. Die Bestimmung des § 10 a, die mit der Agrar­
verfahrensnovelle 1947, BGBI. Nr. 178, einge­
fügt wurde, überläßt es dem freien Ermessen des 
Landesagrarsenates, in dringenden Fällen sogar 
dem des Vorsitzenden des Landesagrarsenates, 
Vereinfachungen des Agrarverfahrens, also in der 
Anwendung verfahrensrechtlicher Vorschriften, 
zu verfügen, wobei gegen solche Verfügungen 
kein' Rechtsmittel zulässig ist. Diese Bestimmung 
widerspricht aber dem Wesen des Verwaltungs­
verfahrens als eines gesetzlich geregelten, Rechte 

und Pflichten begründenden Verfahrens. Dazu 
kommt noch der Umstand, daß der Landesagrar­
senat vielfach in letzter und oberster Instanz ent­
scheidet, ,sodaß die von ihin selbstv·edügten 
Verfahrensvereinfachungen iin Instanzenzug gar 
nicht angefochten werden können. Aus diesen 
Erwägungen ist die Bestimmung des § 10 a auf­
zuheben. 

Zu Art. 11: 

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, daß 
die mit diesem Entwurf im Interesse der Ver­
besserung derParteistellung. zu verfügenden 
Knderungen auch auf solche Verfahren anzu­
wenden sind, die noch nicht rechtskräftig abge­
schlossen sind. 

Gegenüberstellung 

Gel t en d e Fa s s u n g: 

§5: 

(1) . Die Bestimmung der Verwaltungsvor­
schriften über die Vertretung und Bevollmä,chti­
gung bleiben unberührt. 

(2) Einer Partei, die außerhalb der Gemeinden 
wohnt, in den(!n dem Agrarverfahren unter­

. worfene Grundstücke liegen, kann von der Be­
hörde aufgetragen werden, innerhalb einer gleich­
zeitig zu bestimmenden Frist einen im Gebiete 
dieser Gemeinde wohnhaften Zustellungsbevoll­
mächtigten namhaft zu machen. 

(3) "KqmIl1t die Partei diesem Auftrag nicht 
nach, so hat die Behörde von Amts wegen einen 
Zustellungsbevollmächtigten 'zu bestellen. 

(4) Die gegen Bescheide nach den Abs. 2 und 3 
eingebradnen Berufungen haben keine auf­

" schiebende Wirkung. 

§ 7 Abs. 2 und 3: 

(2) Im Agrarverfahren können Bescheide auch 
. durch Auflage zur allgemeinen Einsicht erlassen 

werden. Zeit und Ort des Aufliegens sind so zu 
bestimmen, daß jede Partei innerhalb der Rechts-

. mittelfrist Einsicht nehmen kann~ Zeit und Ort 
des Aufliegens sind den Parteien schriftlich be­
kanntzugeben und an der Amtstafel der Behörde 
kund'zumachen. D~e Vlerl~tändigung an die Par-

Neue Fas.sung: 

(1) unverändert 

(2) Den Miteigentümern eines dem Agrarver­
f.ahren lunnerWo.1'!:Iienien Grundstück:es kann von 
der Behör.de iauf~etragen werden, innel1halb !einer 
gleichzeitig zu bestimmenden Frist einen gemein­
samen Vertreter für die Dauer des Agrarver­
fahrens zu bestellen. 

(3) unverändert 

(4) Kommen die in den Abs. 2 und 3 ge­
nannten Personen diesem Auftrag nicht nach, so 
hat die Behörde von Amts wegen den gemein­
samen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtig­
ten zu bestellen. 

(5) Die gegen Bescheide nach den Abs. 2 bis 4 
eingebrachten Berufungen haben keine aufschie­
bende Wirkung. 

(2) Im Agrarverfahren können Bescheide auch 
durch Auflage zur allgemeinen Einsicht, während 
einer bestimmten Dauer erlassen werden. Die 
Dauer und der Ort der Auflage sind so zu be­
stimmen, daß jede Partei innerhalb einer Frist 
von mindestens zwei Wochen Einsicht nehmen 
kann. Die Dauer und der Ort der Auflage sind 
den Parteien schriftlich bekanntzugeben und an 
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Geltende Fassung: 

teien und die Kundmachung an der Amtstafel 
haberi eine R!!chtsmittelbelehrung im Sinne des 
Abs. 3 zu enthalten. 

(3) Berufungen sind schriftlich in zweifacher 
Ausfertigung binnen zwei Wochen bei der Be­
hörde einzubringen, die den Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem 
Tag der Auflage des Bescheides, im Falle späterer 
Zustellung der Verständigung mit dem Zu­
stellungstag. 

§ 7 a: 

§ 10 a: 

Vereinfachung des Verfahrens 

§ 10 a. (1) Die Landesagrarsenate, in dringen­
den Fä,l1endie VOl'lsitzen,den d,er Landesagrar­
senate, können in jedem einzelnen Agrarver­
fahren nam freiem Ermessen alle Vereinfachun·· 

Neu e Fa s s u n g: 

der Amtstaf.el der Behörde sowie an den Aints­
tafeln der Gemeinden, in denen dem Agrarver­
fahren unterworfene Grundstücke liegen, kund­
zumachen. Die Verständigung an die Parteien 
und die Kundmachungen an den Amts'tafeln 
haben eine Rechtsmittelbelehrung im Sinne des 
Abs. 3 Ziu ,en,t'hia!tren. 

(3) Berufungen sind binnen zWfi!i Wochen 
schriftlich in zweifacher Ausfertigung bei der Be­
hörde einzubringen, die den' Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem 
auf den Ablauf der Dauer der Auflage folgenden 
Tag, im Falle späterer Zustellung der Ver~tändi­
gung mit dem Zustellungstag. 

Zusammenlegung 

§ 7 a. (1) Die Behörde hat vor der Erlassung 
des Besitzstandsausweises, des Bewertungsplanes 
und, sofern keine vorläufige übernahme der 
Grundabfindung stattgefunden hat, des Zusam­
menlegungsplanes denPartei'en das Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu bringen, auf Verlangen zu erläutern 
und den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

(2) Die Behörde hat einer Partei auf Verlangen 
einen Auszug aus dem Besitzstandsausweis oder 
Bewertungsplan, ausgenommen die kartogra­
phismen Darstellungen, auszufolgen, der die in 
das Verfahren einbezogenen Grundstücke der 
Partei umfaßt. Ebenso hat die Behörde einer 
Partei auf Verlangen einen Auszug aus dem Zu­
sammenleguI1!gsplan, ausgenommen die kartogra­
phischen Darstellu~ge.n, auszufolgen, der den Ab­
findungsanspruch und die Grundabfind~ngen ~er 
Partei sowie allfällige die Partei betreffende 
Gegenleistungen ausweist. 

(3) Jeder Partei steht das Berufungsrecht gegen 
den Bewertungsplan sowohl hinsichtlich ihrer 
eigenen als ·auch. hinsichtlich, fremder Grund­
stücke zu. Nach Eintritt der Rechtskraft des Be" 
wertungsplanes kan~ die Bewertung der Grund­
stücke; unbeschadet der in den V,erwaltungsvor­
schriften vorgesehenen Fälle der Nachbewertung, 
nicht mehr angefochten werden. 

(4) Im Falle einer vorläufigen übernahme der 
Grundabfindungen ist der Zusammenlegungsplan '. 
spätestens drei Jahre nach Eintritt der Rechtskraft 
des Bescheides, mit dem die vorläufige übernahme 
angeordnet wurde, zu erlassen. 
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503 der BeiLagen 

Gel t end e Fa s s u n g: 

gen in der Anwendung der besonderen verfah­
rensrechtlichen Bestimmungen der einschlägigen 
Landesgesetze vorschreiben, die den Verhältnissen 
des Falles angepaßt und notwendig sind, um eine 
schnelle und billige Durchführung des Verfahrens 
zu sichern. 

(2) Durch eine solche Verfügung darf weder 
der in den Gesetzen vorgeschriebene Rechtsmittel­
zug verkürzt, noch dürfen lliechte Dritter ver­
letzt werden. 

(3) Gegen solche Verfügungen ist kein Rechts­
mittel zulässig. 

7 

Neue Fassung: 
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